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Hinweise für Konzertbesucher 

 
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, 
die Teilnahme an Konzerten in unserer Kirche setzt die strikte Einhaltung der 
vorgegebenen Regeln voraus. Diese Vorgaben dienen dem Ziel, eine 
Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Das Betreten der Kirche ist 
nur gestattet unter Einhaltung des Hygienekonzepts. Dieses beinhaltet: 
 
Datenerhebung: Bei der Anmeldung werden Ihre Kontaktdaten aufgrund der 
Vorgaben des Landes Hessen erhoben und nach einem Monat vernichtet. 
 
Ordnungsdienst: Die Ordner sorgen vor, damit wir alle die Vorschriften und 
Regeln einhalten. Bitte nehmen Sie ihren Rat in Anspruch.  
 
Testpflicht: Personen, die weder vollständige Impfung noch Genesung von 
einer Corona-Infektion nachweisen können, müssen einen negativen Corona-
Test nach den Richtlinien des Landes Hessen vorweisen. 
 
Pünktlichkeit: Der Einlass beginnt ca. 15 Minuten vor dem Konzert. Kommen 
Sie frühzeitig zum Platz vor dem Haupteingang der Kirche. Der Zutritt zur 
Kirche ist nach Beginn des Konzertes nicht mehr gestattet. 
 
Abstandsgebot: Ein Mindestabstand von 1,50 m ist vor, während und nach dem 
Konzert jederzeit einzuhalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Einlass ist 
nur nach Anmeldung möglich. In der Kirche dürfen Sie nur die 
gekennzeichneten Plätze einnehmen, die Ihnen ein Ordner zuweist. Als 
Laufrichtung gilt: zum Einnehmen des Platzes nur nach vorn, nach dem Konzert 
nur nach hinten. 
 
Hygiene: Die Hände sind vor Betreten der Kirche zu desinfizieren, medizinische 
Mund-Nasen-Maske ist während des gesamten Aufenthalts in der Kirche zu 
tragen. Nach jeder Nutzung werden die Plätze gereinigt. 
 
Besonders wichtig: Zutritt, Aufenthalt und Teilnahme sind nur für Personen 
möglich, die keine Symptome einer Atemwegserkrankung (vor allem Husten, 
Erkältungssymptomatik, Fieber) aufweisen, für die keine Quarantäne- bzw. 
Absonderungsmaßnahmen des betroffenen Bundeslandes bestehen und die 
bereit sind, die geltenden Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln einzuhalten. 


